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Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen Ist. 

Anaerkungen 
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahrte der Steuerbefreiungen auch In Zukunft von der tat· 
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Flnanzartt - ggf. lrt Rah•en el· 
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche 
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestirtrtungen der 
Sat2ung beachten. 
Dies muss auch künftig durch ordnungs•äBlge Auf2eichnungen (Aufstellung der Einnah•en und Ausgab
en, Tätigkeitsbericht, VerllÖgensübersicht rtit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück• 
lagen) nachgewiesen werden(§ 63 AO). , ! t 
Begründung und Nebenbest I m..ung 
Die Körperschaft unterhält einen (einheitlichen) wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Für diesen 
ergibt sich unter Berücksichtigung der Besteuerungsgren2e nach§ 64 Abs. 3 AO bzw. des Freibetrags 
nach§ 24 KStG keine Körperschaftsteuer. 
Unter Berücksichtigung des Freibetrags nach§ 11 Abs. 1 sat2 3 GewStG ergibt sich auch keine 
Gewerbesteuer. 

Er Hluterungen 
Dieser Festsetzung habe Ich Ihre Daten 2ugrunde gelegt, die •ir •• 03.11.2023 um 18:44:31 Uhr in 
authentlfi2ierter Form über•lttelt wurden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
01e 1n diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können �•t de� Einspruch angefochten werden. 
Der Einspruch ist bei dert vorbe2elchneten Finanurtt oder bei der angegebenen AuBenstel le 
schriftlich einzureichen, diesem/ dieser elektronisch zu über•itteln oder dort zur Niederschrift 
zu erklären.
Ein Einspruch Ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder 
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach eine• zulässigen Einspruch) eine zulässige 
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig Ist. In diese• Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen MOnat. 
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dert Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden Ist. Bei 
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit de• dritten Tag nach Aufgabe zur Post als 
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu eine• späteren Zeltpunkt zugegangen ist. 
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der 
Einspruch richtet. Es soll angegeben werden, Inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner 
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Bewels•lttel angeführt werden. 

Datenschutzhinweis 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre 
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entnehmen Sie bitte de• allge.elnen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses 
Informat ionsschrelben finden Sie unter www, flnan2amt, de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder 
erhalten Sie bei Ihrem Finanza�t. 

r- wettere Informationen---------------------------------�

Servicezelten: 

Nur telefonisch MO. •Fr. 8-18 Uhr 
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